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daß, obgleich das zu Unterstützungsbeiträgen herangezogene Geschwister diese

Beträge aus dem eigenen Einkommen zu erbringen in der Lage sein muß, die zu
leistenden Beiträge sich doch nicht allein nach der Höhe dieses Einkommens
richten. Für die Bestimmung des von einer Ehefrau aus dem Ertrag ihres
persönlichen Vermögens oder Erwerbs an ihre Geschwister zu leistenden
Unterstützungsbeiträge ist zu beachten, daß eine Ehefrau nur subsidiär neben ihrem
Ehegatten an die Haushaltkosten beizutragen hat, und daher kann außer ihrem
persönlichen Einkommen auch dasjenige ihres Ehemannes in Berücksichtigung
gezogen werden (vgl. BGE 57 I 260).

Im vorliegenden Fall ist K. W. für 1967 und 1968 steueramtlich mit Fr. 28 500.-
Einkommen und Fr. 323 000.- Vermögen veranlagt. Er wäre daher auf Leistungen
an die Haushaltkosten seitens der Ehefrau nicht angewiesen. Will man aber trotzdem

von einer Beitragspflicht nicht gänzlich absehen, so ist dieser Beitrag nicht
höher als auf 50% des Frauenverdienstes feszusetzen. Somit bleiben für
Verwandtenunterstützungsleistungen noch Fr. 900.- im Jahr übrig. Jedenfalls ist die
Rekurrentin nicht überfordert, wenn sie zur Leistung eines monatlichen
Unterstützungsbeitrages von Fr. 50.- an ihren Bruder verpflichtet wurde.

Im Streite liegt ferner, ob Frau W. ihre Beiträge bereits ab 1. November 1967
oder aber erst ab dem Zeitpunkt einer rechtskräftigen Verfügung zu leisten hat.
Das Bundesgericht hat festgestellt, daß die Fürsorgebehörde eine bedürftige
Person nicht einfach ohne Mittel lassen dürfe, bis die Frage der Unterstützungspflicht

der Verwandten abgeklärt sei, sondern die nötigen Beträge sofort auslegen
müsse. Dafür müsse ihr aber auch das Recht zugestanden werden, ihre Auslagen
von den unterstützungspflichtigen Verwandten wieder einzufordern. Eine Frist
laufe dem Gemeinwesen hierfür nicht, es kämen vielmehr die allgemeinen
Verjährungsvorschriften zur Anwendung (BGE 58 II 330). Da eine Verjährung vor
Ablauf von fünfJahren überhaupt nicht in Frage kommt (vgl. Art. 127 und 128

OR), war der Stadtrat R. berechtigt, die Rekurrentin rückwirkend ab 1.Novem¬
ber 1967 zur Leistung von monatlichen Unterstützungsbeiträgen an ihren Bruder
zu verpflichten. Der Rekurs ist daher vollumfänglich abzuweisen. (Entscheid der
Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung III, vom
12. September 1969.) Mitgeteilt von Dr. K. Anderegg, Zürich.

Literatur

PD Dr. med. B. Luban-Plozza; Suchtgefährdung unsererJugend?
60 Seiten illustriert 1969 Fr.2.70. Antonius-Verlag Solothurn

Diese Kleinschrift aus der Reihe «Erziehung und Fürsorge» Dienen und Helfen, Weitere
Folge, gibt eine knappe Ubersicht über die Suchtprobleme: Alkohol, Rauchen, Medika-
mentenmißbrauch und Rauschgifte. Eine Fülle von Zitaten aus der Literatur und Fachwelt,
treffende Formulierungen und die Zahlen der wichtigsten Untersuchungen machen die
Schrift zu einem wertvollen Hilfsmittel.

Und was in so vielen Schriften fehlt: der Autor führt über die Diagnose hinaus.
«Erziehung zum einfachen Leben» wird als pädagogischer Imperativ an die Erzieher
herangetragen. Die Erkenntnis, was Sucht heute für eine Gefährdung der jungen Generation
darstellt, möge zur Prophylaxe führen, wie es der Arzt Dr. Luban fordert : bewußte
Gesundheitserziehung wf
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